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Finanzministerium
des Landes
Nordrhein-Westfalen

Der Staat hilft bei der
Finanzierung der

„eigenen vier Wände“

Die Eigenheimzulage



 

Die eigenen vier Wände sind
ein solides Stück Lebens-
sicherheit für Sie und Ihre Fa-
milie: Entweder zum Wohnen
schlechthin, oder für Ihre pri-
vate Altersvorsorge.

Wie kaum in einem anderen
Bereich engagieren sich Bund,
Länder und Gemeinden beim
Thema Wohnen auf vielfältige
Weise: Es gibt zum Beispiel
Wohngeld, die Eigenheimzu-
lage, das Wohnungsbauförde-
rungsprogramm des Landes
Nordrhein-Westfalen, die Bau-
sparförderung, spezielle Woh-
nungsbauförderungsprogramme der Kreditanstalt für Wiederaufbau
und Preisnachlässe für Bauland auf kommunaler Ebene.

Im Jahr 1996 hat der Gesetzgeber die Förderung des selbstgenutz-
ten Wohneigentums auf eine neue Grundlage gestellt: Ihr Finanzamt
zahlt Ihnen die Eigenheimzulage unabhängig von Ihrem Steuersatz
aus. Das niedrige Zinsniveau und die Eigenheimförderung führten
dazu, dass sich zunehmend auch Normalverdiener ihre eigenen vier
Wände leisten konnten und wollten.

Für bestimmte energiesparende Maßnahmen gibt es weitere Zulagen.
Mit der Eigenheimzulage können auch Erweiterungen und Ausbau-
ten, zum Beispiel von Dach- und Kellerräumen zu Wohnräumen, ge-
fördert werden. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Ihres Finanz-
amtes geben Ihnen gerne weitere Auskünfte.

 

Peer Steinbrück
Finanzminister des Landes Nordrhein-Westfalen
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D IE
E IGENHEIMZULAGE

 

Die Entscheidung für ein eigenes

Haus, eine eigene Wohnung ist

gefallen? – Dann sollten Sie spätestens

bei der Frage nach der Finanzierung

über die steuerliche Förderung des

Wohneigentums informiert sein, denn

seit 1996 gibt es eine vom Steuersatz

unabhängige Eigenheimzulage. Diese

Eigenheimzulage wird acht Jahre lang

regelmäßig in gleichbleibender Höhe

gezahlt. Beim Erwerb oder der Herstel-

lung eines Neubaus maximal 5 000 DM,

beim Erwerb eines Altbaus maximal

2 500 DM (

 

Fördergrundbetrag). Fer-

ner erhalten Familien mit Kindern 

zusätzlich eine Kinderzulage von

1 500 DM (je Kind) jährlich. Eine

Familie mit zwei Kindern kann somit

zum Beispiel innerhalb von acht Jahren

64 000 DM Wohneigentumsförderung

vom Finanzamt erhalten. Für energie-
sparende Maßnahmen sind weitere

Zulagen möglich.
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WER KANN DIE
EIGENHEIMZULAGE ERHALTEN?

Die Eigenheimzulage kann erhalten,
wer

 

✘ unbeschränkt einkommensteuerpflich-
tig1) ist,

✘ eine im Inland gelegene Wohnung
(im eigenen Haus oder als Eigen-
tumswohnung) aufgrund eines nach
dem 31.12.1995 geschlossenen Kauf-
vertrages erwirbt oder gestellten Bau-
antrages herstellt
und

✘ diese Wohnung zu eigenen Wohn-
zwecken nutzt,

✘ bestimmte Einkunftsgrenzen nicht
überschreitet

✘ und nicht bereits für eine andere Woh-
nung eine Förderung nach § 7 b EStG
oder § 10 e EStG in Anspruch genom-
men hat.

NICHT GEFÖRDERT WERDEN

✘ Ferien- und Wochenendwohnungen,
die in einem Sondernutzungsgebiet
gelegen sind,

✘ Wohnungen, für die der Eigentümer
Abschreibungen oder Werbungskos-
ten in Anspruch nimmt (z. B. ver-
mietete Wohnungen).

Die Eigenheimzulage wird auch für
Ausbauten und Erweiterungen an
einer Wohnung gewährt, durch die neu-
er, bisher nicht vorhandener Wohnraum
geschaffen wird. Dies ist der Fall

✘ bei Wohnraumvergrößerungen (Dach-
geschossausbauten, Gebäudeaufsto-
ckungen, Gebäudeanbauten),

✘ bei Umwandlung von Räumen, die
bisher nicht Wohnzwecken gedient
haben, wenn die Umwandlung mit
einem wesentlichen Bauaufwand2)

verbunden ist (z. B. Kellerräume),
✘ bei Umbau von Wohnungen unter

wesentlichem Bauaufwand,2) wenn
die Wohnungen infolge Änderungen
der Wohngewohnheiten nicht mehr
für Wohnzwecke geeignet sind.

BEGINN UND DAUER DER
FÖRDERUNG

Die Eigenheimzulage kann nur im Jahr
der Fertigstellung oder Anschaffung der
Wohnung und in den folgenden sieben
Kalenderjahren in Anspruch genommen
werden, vorausgesetzt, der Anspruchs-
berechtigte bewohnt in diesem Zeit-
raum die Wohnung selbst.

Die Eigenheimzulage wird grundsätz-
lich einmal für den gesamten Förder-
zeitraum von acht Jahren festgesetzt.
Der Förderzeitraum beginnt – unab-
hängig von der Nutzung der Wohnung –
immer im Jahr der Fertigstellung oder
Anschaffung der Wohnung und endet 

1) Grundsätzlich Personen, die im Inland ihren Wohnsitz
oder gewöhnlichen Aufenthalt haben.

2) Ein wesentlicher Bauaufwand liegt vor, wenn die
Baukosten – unter Einbeziehung der nicht zu Herstel-
lungskosten führenden Eigenleistungen – mindestens
ein Drittel dessen ausmachen, was für den Neubau
dieser Räume hätte aufgewendet werden müssen.
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mit Ablauf des Jahres, in dem die Nut-
zung der Wohnung zu eigenen Wohn-
zwecken aufgegeben oder die Wohnung
veräußert wird, spätestens jedoch mit
Ablauf des siebten Jahres, das dem
Anschaffungs- oder Fertigstellungsjahr
folgt.

Der Anspruch auf die Eigenheimzulage
entsteht mit Beginn der Nutzung der
Wohnung zu eigenen Wohnzwecken.
Unter Beginn der Nutzung ist der tat-
sächliche Einzugszeitpunkt des Eigen-
tümers zu verstehen. Beim Erwerb
einer bereits als Mieter genutzten Woh-
nung ist als Beginn der erstmaligen
Nutzung der Zeitpunkt anzusehen, in
dem Nutzungen, Lasten und Gefahr
übergehen.

Die erste Rate der Zulage wird im Ein-
zugsjahr gezahlt. Für jedes weitere Jahr
des Förderzeitraums entsteht der An-
spruch mit Beginn des Kalenderjahres,
für das eine Eigenheimzulage festzuset-
zen ist. Der Anspruch auf die Eigen-
heimzulage besteht nur für Kalender-
jahre, in denen die Wohnung tatsächlich
zu eigenen Wohnzwecken genutzt wird,
wobei es ausreicht, wenn die Wohnung
nur während eines Teils des Kalender-
jahres selbst genutzt wird.

Der achtjährige Förderzeitraum verlän-
gert sich nicht, wenn die Eigenheim-
zulage in einem Jahr wegen fehlender
Eigennutzung nicht in Anspruch ge-
nommen werden kann. Zieht z. B. der
Eigentümer erst im Jahr nach der An-
schaffung ein, verliert er für das erste
Jahr die Eigenheimzulage.

Eine Nutzung zu eigenen Wohn-
zwecken liegt auch vor, wenn die Woh-
nung unentgeltlich an einen Angehöri-
gen zu Wohnzwecken überlassen wird.
Angehörige im Sinne des Steuerrechts
sind neben dem Ehegatten, den Eltern
und den Geschwistern nach § 15 Abga-
benordnung auch:

✘ Verlobte
✘ Verwandte und Verschwägerte in 

gerader Linie (Großeltern/Schwie-
gereltern/Kinder/Enkel)

✘ Geschwister der Ehegatten 
(Schwager/Schwägerin)

✘ Kinder der Geschwister
(Neffe/Nichte)

✘ Geschwister der Eltern 
(Onkel/Tante)

✘ Pflegeeltern/Pflegekinder.

EINKUNFTSGRENZE

Bei Bauantragstellung bzw. Abschluss
des notariellen Kaufvertrags nach dem
31.12.1999 wird eine Eigenheimzulage
(Fördergrundbetrag, Kinderzulage, Öko-
Zulage) nur gewährt, wenn der Gesamt-
betrag der Einkünfte des Erstjahres zu-
züglich des Gesamtbetrages der Ein-
künfte des vorangegangenen Jahres bei
Alleinstehenden insgesamt 160 000 DM
und bei zusammenveranlagten Eheleu-
ten 320 000 DM nicht überschreitet.

Für jedes Kind, für das der Anspruchs-
berechtigte oder sein Ehegatte im Erst-
jahr Kindergeld, einen Kinderfreibetrag
oder einen Betreuungsfreibetrag erhält
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und das zu seinem inländischen Haus-
halt gehört, erhöht sich der Grenzwert
um 60 000 DM.

Sind zwei Anspruchsberechtigte Eigen-
tümer einer Wohnung und wohnen dort
zusammen mit einem Kind, für das je-
der der beiden Anspruch auf Kinder-
geld, einen Kinderfreibetrag oder einen
Betreuungsfreibetrag hat, erhöht sich
der Grenzwert bei jedem der beiden um
30 000 DM.

Liegt das Datum des Bauantrags bzw.
Kaufvertrags vor dem 1.1.2000, gilt die
bisherige Einkunftsgrenze von 240 000
DM/480 000 DM (Alleinstehende/Ver-
heiratete) unverändert weiter.

Überschreitet der Gesamtbetrag der Ein-
künfte die maßgebliche Grenze in einem
späteren Jahr des Förderzeitraums, hat
das keinen Einfluss auf die festgesetzte
Eigenheimzulage. Bauherren oder Eigen-
heimerwerber, die z. B. wegen Arbeits-
losigkeit oder Wegfall von Arbeitsein-
künften eines Ehegatten erst in einem
späteren Jahr die Einkunftsgrenze un-
terschreiten, können die Eigenheimzu-
lage ab diesem Jahr bis zum Ende des
Förderzeitraums beanspruchen; eine
Nachholung der Eigenheimzulage für
frühere Jahre ist nicht möglich.

BEMESSUNGSGRUNDLAGE

Bemessungsgrundlage für den Förder-
grundbetrag sind die Herstellungs- oder
Anschaffungskosten der Wohnung zu-

züglich der Anschaffungskosten für den
dazugehörenden Grund und Boden.

Bei Ausbauten oder Erweiterungen sind
Bemessungsgrundlage die Herstellungs-
kosten des Ausbaus bzw. der Erweite-
rung; ein Grund- und Bodenanteil ist in
diesem Fall nicht zu berücksichtigen.

Werden Teile der Wohnung nicht zu
eigenen Wohnzwecken genutzt (wenn
z. B. ein Arbeitszimmer eingerichtet ist
oder einzelne Räume der Wohnung ver-
mietet sind), muss die Bemessungs-
grundlage entsprechend gekürzt werden.

HÖHE DES
FÖRDERGRUNDBETRAGES

Der Fördergrundbetrag beträgt bei Neu-
bauten 5 % der Bemessungsgrundlage,
jedoch jährlich höchstens 5 000 DM.
Als Neubau gilt eine Wohnung auch
noch, wenn sie bis zum Ende des zwei-
ten auf das Jahr der Fertigstellung fol-
genden Jahres angeschafft worden ist.

Bei Altbauten beträgt der jährliche För-
dergrundbetrag 2,5 % der Bemessungs-
grundlage, höchstens 2 500 DM. 

Es werden damit in allen Fällen höchs-
tens 100 000 DM Anschaffungs- oder
Herstellungskosten begünstigt.

Für Ausbauten und Erweiterungen be-
trägt der jährliche Fördergrundbetrag wie
bei Altbauten 2,5 % der aufgewandten
Herstellungskosten, höchstens 2 500 DM.

DIE EIGENHEIMZULAGE8
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Außerdem darf die Summe der Förder-
grundbeträge und der Kinderzulagen
50 % der Bemessungsgrundlage nicht
überschreiten.

MEHRERE EIGENTÜMER

Die Eigenheimzulage kann auch für 
einen Anteil an einer Wohnung in An-
spruch genommen werden.

In diesem Fall richtet sich die Höhe der
Eigenheimzulage nach dem Verhältnis
der Miteigentumsanteile der Anspruchs-
berechtigten. Ist jemand z. B. nur zur
Hälfte Eigentümer einer Wohnung, kann
er den Fördergrundbetrag nur in Höhe
von maximal 2 500 DM (Neubau) oder
1 250 DM (Altbau, Ausbauten und Er-
weiterungen) in Anspruch nehmen.

KINDERZULAGE

Die Kinderzulage beträgt 1 500 DM
jährlich für jedes Kind, für das der An-
spruchsberechtigte oder sein Ehegatte
im jeweiligen Kalenderjahr des Förder-
zeitraums einen Kinderfreibetrag, Kin-
dergeld oder einen Betreuungsfreibe-
trag erhält.

Voraussetzung ist, dass das Kind im
Förderzeitraum zum inländischen Haus-
halt des Anspruchsberechtigten gehört
oder gehört hat. Haben die (verheirate-
ten oder nicht verheirateten) Eltern eines
Kindes als Miteigentümer einer Woh-

nung gleichzeitig Anspruch auf die Kin-
derzulage, ist bei jedem Elternteil die
Kinderzulage zur Hälfte anzusetzen.

Der Anspruchsberechtigte kann die
Kinderzulage im Kalenderjahr nur für
eine Wohnung in Anspruch nehmen.
Der Kinderzulage steht die Steuer-
ermäßigung nach § 34 f EStG („altes“
Baukindergeld) gleich, d. h. es können
nicht gleichzeitig Baukindergeld und
Kinderzulage in Anspruch genommen
werden.

FÖRDERGRENZE

Die aus Fördergrundbetrag und Kinder-
zulage bestehende Eigenheimzulage darf
die Bemessungsgrundlage, bei Ausbau-
ten und Erweiterungen 50 % der Be-
messungsgrundlage, nicht überschreiten.

BEISPIEL
Die Eheleute H. bauen in ihrem Eigen-
heim das Dachgeschoss mit einem Her-
stellungsaufwand von 30 000 DM aus.
Die Bemessungsgrundlage für die Ei-
genheimzulage beträgt 30 000 DM, der
Fördergrundbetrag damit 750 DM. Für
die beiden Kinder würden die Eheleute
H. eine jährliche Kinderzulage von
3 000 DM (2 x 1 500 DM) erhalten. Ins-
gesamt wären damit in dem achtjäh-
rigen Förderzeitraum Förderbeträge von
30 000 DM (3 750 DM x acht Jahre)
denkbar. Die Eigenheimzulage wird
hier aber auf 50 % der Bemessungs-
grundlage von 30 000 DM und damit
auf 15 000 DM begrenzt.

DIE EIGENHEIMZULAGE 9
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OBJEKTBESCHRÄNKUNG

Die Eigenheimzulage kann grundsätz-
lich nur einmal im Leben für ein Objekt
in Anspruch genommen werden. Zu-
sammenlebende unbeschränkt einkom-
mensteuerpflichtige Ehegatten können
die Eigenheimzulage für zwei Objekte
in Anspruch nehmen, jedoch nicht
gleichzeitig für zwei in räumlichem Zu-
sammenhang gelegene Objekte.

Objekte im Sinne des Eigenheimzula-
gengesetzes sind
✘ die Wohnung im eigenen Haus,
✘ die eigene Eigentumswohnung,
✘ Ausbauten oder Erweiterungen an

einer Wohnung im eigenen Haus
oder an einer eigenen Eigentums-
wohnung.

Steht eine Wohnung im Eigentum meh-
rerer Personen, so zählt jeder Anteil als
ein Objekt.

Wer bisher schon

✘ erhöhte Absetzungen nach § 7 b EStG
in der jeweiligen Fassung ab In-Kraft-
Treten des Gesetzes vom 16. Juni
1964 (BGBl. I S. 353),

✘ erhöhte Absetzungen nach § 15 Abs. 1
bis 4 Berlinförderungsgesetz in der
jeweiligen Fassung ab In-Kraft-Tre-
ten des Gesetzes vom 11. Juli 1977
(BGBl. I S. 1213) oder

✘ Abzugsbeträge nach § 10 e EStG oder
nach § 15 b Berlinförderungsgesetz
in der jeweiligen Fassung ab In-Kraft-
Treten des Gesetzes vom 15. Mai
1986 (BGBl. I S. 730)

in Anspruch genommen hat, hat bereits
ein Objekt im oben genannten Sinn
„verbraucht“ und kann damit keine wei-
tere Förderung mehr beanspruchen.

FOLGEOBJEKT

Wird die Wohnung vom Eigentümer
nicht bis zum Ablauf des achtjährigen
Förderzeitraums zu eigenen Wohn-
zwecken genutzt und kann er deshalb
für diese Wohnung die Eigenheimzula-
ge nicht in vollem Umfang in Anspruch
nehmen, dann kann er die bei dieser
Wohnung (Erstobjekt) nicht ausgenutz-
ten Förderjahre auf eine zweite Woh-
nung (Folgeobjekt) übertragen. Erst-
objekt kann auch eine Wohnung sein,
für die die Förderung nach §§ 10 e, 7 b
EStG oder §§ 15, 15 b BerlinFG nicht
bis zum Ende des Begünstigungszeit-
raums in Anspruch genommen wurde.
Das Folgeobjekt ist ein selbstständiges
Objekt (neue Bemessungsgrundlage,
Kinderzulage, Öko-Zulage etc.). Ledig-
lich der Förderzeitraum verkürzt sich
um die Kalenderjahre, in denen die För-
derung für das Erstobjekt in Anspruch
hätte genommen werden können.

DIE ÖKO-ZULAGE

Der Fördergrundbetrag für Neu- und
Altbauten erhöht sich um bis zu 500
DM jährlich, wenn vor dem Beginn
der Eigennutzung eine der nachste-
henden Energiesparanlagen:

DIE EIGENHEIMZULAGE10
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✘ eine verbrennungsmotorisch oder
thermisch angetriebene Wärmepum-
penanlage mit einer Leistungszahl
von mindestens 1,3 oder

✘ eine Elektro-Wärmepumpenanlage
mit einer Leistungszahl von mindes-
tens 3,5 oder

✘ eine Solaranlage oder
✘ eine Anlage zur Wärmerückgewin-

nung, einschließlich der Anbindung
an das Heizsystem,

eingebaut wird und die Arbeiten
vor dem 1.1.2001 ab-
geschlossen sind. Die
Zusatzförderung kann
auch bei Anschaf-
fung einer Neubau-
wohnung (Anschaf-
fung bis zum Ende
des zweiten Jahres,
das auf das Jahr der
Fertigstellung folgt)
beansprucht werden,
bei der die Anlagen be-
reits eingebaut sind, soweit
die Anschaffungskosten auf
die o. g. Anlagen entfallen
und die Wohnung vor
dem 1.1.2001 ange-
schafft worden ist.

Der Fördergrundbe-
trag erhöht sich um
400 DM jährlich für vor dem 1.1.2001
angeschaffte oder hergestellte Wohnun-
gen, die sich in einem sogenannten
Niedrigenergiehaus befinden1). Der
Nachweis, dass sich die Wohnung in
einem Niedrigenergiehaus befindet, ist
durch einen Wärmebedarfsausweis im

Sinne des § 12 der Wärmeschutzverord-
nung2) zu erbringen3).

1) Das ist ein Haus, dessen Jahres-Heizwärmebedarf den
nach der Wärmeschutzverordnung geforderten Wert
um mindestens 25 % unterschreitet.

2) vgl. amtliches Muster A auf Seite 15 ff. dieser Bro-
schüre

3) Der Wärmebedarfsausweis ist von staatlich anerkann-
ten Sachverständigen für Schall- und Wär-

meschutz zu erstellen bzw. zu prüfen und
zu unterschreiben. Er ist mit den Bau-

unterlagen beim Bauamt einzurei-
chen. Der Erwerber eines fertigen
Hauses erhält diesen Nachweis
vom Verkäufer. 
Die Förderung kommt nur für neu
errichtete Wohnungen in Betracht;

eine Umrüstung von Alt-
bauten ist nicht be-
günstigt.

VORKOSTENABZUG

Ein Abzug nach § 10 i des Einkommen-
steuergesetzes wie Sonderausgaben in
Form einer Vorkostenpauschale in Höhe
von 3 500 DM und von Erhaltungsauf-
wendungen bis zur Höhe von 22 500 DM
kommt nur noch in den Fällen in
Betracht, in denen für das Objekt vor
dem 1.1.1999 der Bauantrag gestellt
oder der notarielle Kaufvertrag abge-
schlossen worden ist. Bei späterem
Bauantrag oder Kaufvertrag ist er nicht
mehr möglich. 

DIE EIGENHEIMZULAGE 11

Eigenheimzulage 06/00  21.06.2000 14:58 Uhr  Seite 11



ANTEILE AN EINER WOHNUNGS-
BAUGENOSSENSCHAFT

Für die Anschaffung von Anteilen an 
einer Wohnungsbaugenossenschaft wird
einmalig eine eigenständige, d. h. eine
von der Eigenheimzulage für eigenge-
nutzte Wohnungen, Ausbauten sowie Er-
weiterungen unabhängige Eigenheimzu-
lage gewährt, wenn

✘ die Anschaffungskosten für die 
Anteile mindestens 10 000 DM be-
tragen,

✘ die Genossenschaft nach dem
1.1.1995 in das Genossenschaftsre-
gister eingetragen wurde und

✘ die Satzung der Genossenschaft den
Genossenschaftsmitgliedern ein un-
widerrufliches und vererbliches Recht
auf Erwerb des Eigentums an der
von ihnen genutzten Wohnung für
den Fall einräumt, dass die Mehrheit
der in einem Objekt wohnenden Ge-
nossenschaftsmitglieder der Begrün-
dung von Wohnungseigentum und
Veräußerung der Wohnung schriftlich
zugestimmt hat.

Die Zulage beträgt 3 % der geleisteten
Einlage, höchstens 2 400 DM für jedes
Jahr, in dem die Anteile gehalten wer-
den. Dieser Fördergrundbetrag erhöht
sich für jedes Kind um 500 DM jähr-
lich. Die Summe der Fördergrundbe-
träge und der Kinderzulagen darf die
Höhe der geleisteten Einlage nicht
übersteigen.

Bei einem Genossenschaftsbeitritt nach
dem 31.12.1998 steht verheirateten

oder nicht verheirateten Genossen für
ein gemeinsames Kind die Kinderzu-
lage jeweils nur noch zur Hälfte zu,
wenn beide die Genossenschaftsförde-
rung aus von ihnen gezeichneten Antei-
len erhalten.

Wird später eine Wohnung hergestellt
oder angeschafft, kann für diese Woh-
nung die Eigenheimzulage in Anspruch
genommen werden. Die für die Genos-
senschaftsanteile gewährte Förderung
führt insoweit nicht zum Objektver-
brauch, wird jedoch auf die Eigenheim-
zulage für die erworbene Wohnung
angerechnet.

WIE ERHÄLT MAN DIE
EIGENHEIMZULAGE?

Nach Bezug der Wohnung kann die 
Eigenheimzulage bei Ihrem zuständigen
Finanzamt beantragt werden. Die Ei-
genheimzulage wird unabhängig vom
Besteuerungsverfahren abgewickelt, da-
her sind im Antrag alle für die Festset-
zung und Auszahlung erforderlichen
Angaben zu machen sowie die notwen-
digen Unterlagen (Kaufvertrag, Bau-
rechnungen) beizufügen.

Die Eigenheimzulage wird regelmäßig
für den gesamten Förderzeitraum fest-
gesetzt, wobei die Verhältnisse im Zeit-
punkt des Bezugs der Wohnung zugrun-
de gelegt werden. Werden die Voraus-
setzungen für die Inanspruchnahme der
Zulage erst zu einem späteren Zeitpunkt
erfüllt, sind die Verhältnisse zu diesem
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Zeitpunkt maßgebend. Der erste För-
derbetrag wird innerhalb eines Monats
nach Bekanntgabe des Bescheids aus-
gezahlt, danach wird der jährliche För-
derbetrag jeweils am 15. März eines
jeden Jahres ausgezahlt, ohne dass es
eines weiteren Antrags bedarf.

Der Anspruchsberechtigte ist nach § 12
Abs. 2 EigZulG verpflichtet, dem zu-
ständigen Finanzamt unverzüglich eine
Änderung der Verhältnisse mitzuteilen,
die zu einer Minderung oder zum Weg-
fall der Eigenheimzulage führen.
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jährliche Förderung für Neubauten
Fördergrundbetrag
5 % der Bemessungsgrundlage,
maximal

5.000,- DM

Kinderzulage
je Kind

1.500,- DM

Öko-Zulage*
bei Einbau oder Anschaffung
energiesparender Anlagen:
2 % der Kosten,
maximal 500,- DM;
Niedrigenergiehaus: 400,- DM

+ +

jährliche Förderung für Altbauten
Fördergrundbetrag
2,5 % der Bemessungsgrundlage,
maximal

2.500,- DM

Kinderzulage
je Kind

1.500,- DM

Öko-Zulage*
bei Einbau energiesparender
Anlagen: 2 % der Kosten,
maximal 500,- DM

+ +

Förderobjekte im
Überblick

Altbauten

Ausbau

Neubauten

jährliche Förderung für Ausbau/Erweiterung
Fördergrundbetrag
2,5 % der Bemessungsgrundlage,
maximal

2.500,- DM

Kinderzulage
je Kind

1.500,- DM

+

Genossenschaftsanteile
jährliche Förderung für Genossenschaftsanteile

Fördergrundbetrag
3 % der Bemessungsgrundlage,
maximal

2.400,- DM

Kinderzulage
je Kind

500,- DM

+

* Erforderlich ist, dass die Maßnahmen vor dem 1.1.2001 abgeschlossen sind.
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BROSCHÜRENTIPPS

 

Wie kaum in einem anderen Bereich
engagiert sich der Staat beim Thema
Wohnen auf vielfältige Weise.

Das Land Nordrhein-Westfalen vergibt
zum Beispiel zinsgünstige Darlehen,
wenn Sie Ihren Altbau modernisieren,
oder wenn Sie aus Ihrer „Rumpelkam-
mer“ im Dachgeschoss eine neue Woh-
nung machen.

Familien mit Kindern können vom
Wohnungsbauförderungsprogramm des
Landes Nordrhein-Westfalen profitie-
ren. Gestaffelt nach dem Familienein-
kommen gibt es zinsgünstige Baudar-
lehen für diejenigen, die sich ohne
staatliche Hilfe Wohneigentum nicht
leisten können.

Oder machen Sie mit bei der Verbes-
serung des Klimaschutzes: Mit dem
Energiesparprogramm des Landes Nord-
rhein-Westfalen können Sie Ihre Woh-
nung so nachrüsten, dass sie den Anfor-
derungen an die aktuelle Wärmeschutz-
verordnung entspricht. Für manche Alt-
bauten ist sogar der Niedrigenergie-
Standard möglich.

Weitere Informationen oder Broschüren
erhalten Sie beim 

 

Ministerium für Bau-
en und Wohnen des Landes Nord-
rhein-Westfalen, Referat für Presse- und
Öffentlichkeitsarbeit, 40190 Düsseldorf,
Telefon: (02 11) 38 43-0 
Telefax: (02 11) 38 43-6 03
Internet: http://www.mbw.nrw.de
e-mail: presse@mbw.nrw.de
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§ 1
Anspruchsberechtigter

Unbeschränkt Steuerpflichtige im Sinne
des Einkommensteuergesetzes haben
Anspruch auf eine Eigenheimzulage
nach Maßgabe der folgenden Vorschrif-
ten.

§ 2
Begünstigtes Objekt

(1) Begünstigt ist die Herstellung oder
Anschaffung einer Wohnung in einem
im Inland belegenen eigenen Haus oder
einer im Inland belegenen eigenen Ei-
gentumswohnung. Nicht begünstigt ist
eine Ferien- oder Wochenendwohnung
oder eine Wohnung, für die Absetzun-
gen für Abnutzung als Betriebsausga-
ben oder Werbungskosten im Rahmen
der doppelten Haushaltsführung abge-
zogen werden oder § 52 Abs. 15 Satz 2
oder 3 oder Abs. 21 Satz 2 des Einkom-

mensteuergesetzes gilt. Nicht begüns-
tigt sind auch eine Wohnung oder ein
Anteil daran, die der Anspruchsberech-
tigte von seinem Ehegatten anschafft,
wenn bei den Ehegatten im Zeitpunkt
der Anschaffung die Voraussetzungen
des § 26 Abs. 1 des Einkommensteuer-
gesetzes vorliegen.
(2) Ausbauten und Erweiterungen an
einer Wohnung in einem im Inland be-
legenen eigenen Haus oder einer im In-
land belegenen eigenen Eigentumswoh-
nung stehen der Herstellung einer Woh-
nung im Sinne des Absatzes 1 gleich.

§ 3
Förderzeitraum

Der Anspruchsberechtigte kann die
Eigenheimzulage im Jahr der Fertig-
stellung oder Anschaffung und in den
sieben folgenden Jahren (Förderzeit-
raum) in Anspruch nehmen.

in der Fassung der Bekanntmachung vom 26. März 1997
(BGBl. I S. 734, BStBl. I S. 364),

unter Berücksichtigung der Änderungen durch
1. Art. 2 des Gesetzes zur Änderung des § 42 Abs. 2 des Wohngeldgesetzes und

des § 9 Abs. 3 und 4 des Eigenheimzulagengesetzes vom 16. Juli 1998 (BGBl. I 
S. 1860, BStBl. I S. 965),

2. Art. 14 des Steuerentlastungsgesetzes 1999/2000/2002 vom 24. März 1999
(BGBl. I S. 402, BStBl. I S. 304),

3. Art. 5 des Gesetzes zur Familienförderung vom 22. Dezember 1999 (BGBl. I
S. 2552, BStBl. 2000 I S. 4),

4. Art. 3 des Gesetzes zur Änderung des Wohngeldgesetzes und anderer Gesetze
vom 22. Dezember 1999 (BGBl. I S. 2671, BStBl. 2000 I S. 311).

Eigenheimzulagengesetz (EigZulG)
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§ 4
Nutzung zu eigenen Wohnzwecken

Der Anspruch besteht nur für Kalender-
jahre, in denen der Anspruchsberech-
tigte die Wohnung zu eigenen Wohn-
zwecken nutzt. Eine Nutzung zu eige-
nen Wohnzwecken liegt auch vor, so-
weit eine Wohnung unentgeltlich an
einen Angehörigen im Sinne des § 15
der Abgabenordnung zu Wohnzwecken
überlassen wird.

§ 5
Einkunftsgrenze

Der Anspruchsberechtigte kann die
Eigenheimzulage ab dem Jahr in An-
spruch nehmen (Erstjahr), in dem der
Gesamtbetrag der Einkünfte nach § 2
Abs. 3 des Einkommensteuergesetzes
des Erstjahrs zuzüglich des Gesamtbe-
trags der Einkünfte des vorangegange-
nen Jahrs (Vorjahr) 160 000 Deutsche
Mark nicht übersteigt. Bei Ehegatten,
die im Erstjahr nach § 26 b des Einkom-
mensteuergesetzes zusammenveranlagt
werden oder die nicht zur Einkommen-
steuer veranlagt werden und die Voraus-
setzungen des § 26 Abs. 1 des Einkom-
mensteuergesetzes erfüllen, tritt an die
Stelle des Betrags von 160 000 Deutsche
Mark der Betrag von 320 000 Deutsche
Mark. Für jedes Kind, für das im Erst-
jahr die Voraussetzungen für die Inan-
spruchnahme der Kinderzulage nach 
§ 9 Abs. 5 Satz 1 und 2 vorliegen, erhö-
hen sich die Beträge nach den Sätzen 1
und 2 um 60 000 Deutsche Mark, in den
Fällen des § 9 Abs. 5 Satz 3 um
30 000 Deutsche Mark für jeden An-
spruchsberechtigten.*) Ist in den Fällen

des Satzes 1 im Vorjahr für den An-
spruchsberechtigten eine Zusammen-
veranlagung nach § 26 b des Einkom-
mensteuergesetzes durchgeführt worden
oder ist er nicht zur Einkommensteuer
veranlagt worden und waren die Vo-
raussetzungen des § 26 Abs. 1 des Ein-
kommensteuergesetzes erfüllt, ist der
auf den Anspruchsberechtigten entfal-
lende Anteil am Gesamtbetrag der Ein-
künfte des Vorjahrs zu berücksichtigen.
Liegen in den Fällen des Satzes 2 im
Vorjahr die dort genannten Vorausset-
zungen nicht vor, ist der Gesamtbetrag
der Einkünfte des Vorjahrs beider Ehe-
gatten zu berücksichtigen.

§ 6
Objektbeschränkung

(1) Der Anspruchsberechtigte kann die
Eigenheimzulage nur für eine Wohnung
oder einen Ausbau oder eine Erweite-
rung (Objekt) in Anspruch nehmen. Ehe-
gatten, bei denen die Voraussetzungen
des § 26 Abs. 1 des Einkommensteuer-
gesetzes vorliegen, können die Eigen-
heimzulage für insgesamt zwei Objekte
beanspruchen, jedoch nicht gleichzeitig
für zwei in räumlichem Zusammenhang
belegene Objekte, wenn bei den Ehe-
gatten im Zeitpunkt der Fertigstellung 

*) § 5 Satz 1 bis 3 in der Fassung des Gesetzes vom
22. Dezember 1999 (BGBl. I S. 2671) ist erstmals an-
zuwenden, wenn der Anspruchsberechtigte im Fall
der Herstellung nach dem 31. Dezember 1999 mit der
Herstellung des Objekts begonnen oder im Fall der
Anschaffung die Wohnung oder die Genossenschafts-
anteile nach dem 31. Dezember 1999 aufgrund eines
nach diesem Zeitpunkt rechtswirksam abgeschlosse-
nen obligatorischen Vertrags oder gleichstehenden
Rechtsakts angeschafft hat (§ 19 Abs. 3 EigZulG).
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oder Anschaffung der Objekte die Voraus-
setzungen des § 26 Abs. 1 des Einkom-
mensteuergesetzes vorliegen.
(2) Sind mehrere Anspruchsberechtigte
Eigentümer einer Wohnung, steht jeder
Anteil an dieser Wohnung einer Woh-
nung gleich; Entsprechendes gilt bei
dem Ausbau oder der Erweiterung der
Wohnung. Satz 1 ist nicht anzuwenden,
wenn Ehegatten Eigentümer der Woh-
nung sind und bei den Ehegatten die
Voraussetzungen des § 26 Abs. 1 des
Einkommensteuergesetzes vorliegen. Er-
wirbt im Fall des Satzes 2 ein Ehegatte
infolge Erbfalls einen Miteigentumsan-
teil an der Wohnung hinzu, so kann er
den auf diesen Anteil entfallenden För-
dergrundbetrag nach § 9 Abs. 2 bis 4
weiter in der bisherigen Höhe in An-
spruch nehmen; Entsprechendes gilt,
wenn im Fall des Satzes 2 während des
Förderzeitraums die Voraussetzungen
des § 26 Abs. 1 des Einkommensteuer-
gesetzes wegfallen und ein Ehegatte
den Anteil des anderen Ehegatten an
der Wohnung erwirbt.
(3) Der Eigenheimzulage stehen die er-
höhten Absetzungen nach § 7 b des Ein-
kommensteuergesetzes in der jeweili-
gen Fassung ab In-Kraft-Treten des Ge-
setzes vom 16. Juni 1964 (BGBl. I
S. 353) und nach § 15 Abs. 1 bis 4 des
Berlinförderungsgesetzes in der jeweili-
gen Fassung ab In-Kraft-Treten des Ge-
setzes vom 11. Juli 1977 (BGBl. I
S. 1213) sowie die Abzugsbeträge nach
§ 10 e des Einkommensteuergesetzes
und nach § 15 b des Berlinförderungs-
gesetzes in der jeweiligen Fassung ab
In-Kraft-Treten des Gesetzes vom
15. Mai 1986 (BGBl. I S. 730) gleich.

§ 7
Folgeobjekt

Nutzt der Anspruchsberechtigte die
Wohnung (Erstobjekt) nicht bis zum
Ablauf des Förderzeitraums zu eigenen
Wohnzwecken und kann er deshalb die
Eigenheimzulage nicht mehr in An-
spruch nehmen, kann er die Eigenheim-
zulage für ein weiteres Objekt (Folge-
objekt) beanspruchen. Das Folgeobjekt
ist ein eigenständiges Objekt im Sinne
des § 2. Der Förderzeitraum für das
Folgeobjekt ist um die Kalenderjahre zu
kürzen, in denen der Anspruchsberech-
tigte die Eigenheimzulage für das Erst-
objekt in Anspruch hätte nehmen kön-
nen; hat der Anspruchsberechtigte das
Folgeobjekt in einem Jahr, in dem er
das Erstobjekt noch zu eigenen Wohn-
zwecken genutzt hat, hergestellt, ange-
schafft, ausgebaut oder erweitert, so be-
ginnt der Förderzeitraum für das Folge-
objekt mit Ablauf des Jahres, in dem
der Anspruchsberechtigte das Erstob-
jekt letztmals zu eigenen Wohnzwecken
genutzt hat. Dem Erstobjekt im Sinne
des Satzes 1 steht ein Erstobjekt im Sin-
ne des § 7 b Abs. 5 Satz 4 und des
§ 10 e Abs. 4 Satz 4 des Einkommen-
steuergesetzes sowie § 15 Abs. 1 und
§ 15 b Abs. 1 des Berlinförderungsge-
setzes gleich.

§ 8
Bemessungsgrundlage

Bemessungsgrundlage für den Förder-
grundbetrag nach § 9 Abs. 2 sind die
Herstellungskosten oder Anschaffungs-
kosten der Wohnung zuzüglich der An-
schaffungskosten für den dazugehören-
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den Grund und Boden. Bei Ausbauten
oder Erweiterungen nach § 2 Abs. 2
sind Bemessungsgrundlage die Herstel-
lungskosten. Werden Teile der Woh-
nung nicht zu eigenen Wohnzwecken
genutzt, ist die Bemessungsgrundlage
um den hierauf entfallenden Teil zu
kürzen.

§ 9
Höhe der Eigenheimzulage

(1) Die Eigenheimzulage umfasst den
Fördergrundbetrag nach den Absätzen 2
bis 4 und die Kinderzulage nach Ab-
satz 5.
(2) Der Fördergrundbetrag beträgt jähr-
lich 5 vom Hundert der Bemessungs-
grundlage, höchstens 5 000 Deutsche
Mark. Bei Anschaffung der Wohnung
nach Ablauf des zweiten auf das Jahr
der Fertigstellung folgenden Jahres
sowie bei Ausbauten und Erweiterun-
gen nach § 2 Abs. 2 beträgt der Förder-
grundbetrag jährlich 2,5 vom Hundert
der Bemessungsgrundlage, höchstens
2 500 Deutsche Mark. Sind mehrere
Anspruchsberechtigte Eigentümer einer
Wohnung, kann der Anspruchsberech-
tigte den Fördergrundbetrag entspre-
chend seinem Miteigentumsanteil in
Anspruch nehmen. Der Fördergrundbe-
trag für die Herstellung oder Anschaf-
fung einer Wohnung mindert sich je-
weils um den Betrag, den der An-
spruchsberechtigte im jeweiligen Kalen-
derjahr des Förderzeitraums für die An-
schaffung von Genossenschaftsanteilen
nach § 17 in Anspruch genommen hat.*)

(3) Der Fördergrundbetrag nach Ab-
satz 2 erhöht sich jährlich um 2 vom

Hundert der Bemessungsgrundlage nach
Satz 3, höchstens um 500 Deutsche
Mark. Dies gilt nicht bei Ausbauten und
Erweiterungen nach § 2 Abs. 2. Bemes-
sungsgrundlage sind
1. die Aufwendungen für den Einbau

einer verbrennungsmotorisch oder
thermisch angetriebenen Wärmepum-
penanlage mit einer Leistungszahl
von mindestens 1,3, einer Elektro-
Wärmepumpenanlage mit einer Leis-
tungszahl von mindestens 3,5, einer
Solaranlage oder einer Anlage zur
Wärmerückgewinnung einschließlich
der Anbindung an das Heizsystem,
wenn der Anspruchsberechtigte die
Maßnahme vor Beginn der Nutzung
der Wohnung zu eigenen Wohn-
zwecken und vor dem 1. Januar 2001
abgeschlossen hat, oder

2. die Anschaffungskosten einer Woh-
nung, die der Anspruchsberechtigte
bis zum Ende des zweiten auf das
Jahr der Fertigstellung folgenden
Jahres und vor dem 1. Januar 2001
angeschafft hat, soweit sie auf die in
Nummer 1 genannten Maßnahmen
entfallen.

(4) Der Fördergrundbetrag nach Ab-
satz 2 erhöht sich um jährlich 400 Deut-
sche Mark, wenn
1. die Wohnung in einem Gebäude be-

legen ist, dessen Jahres-Heizwärme-
bedarf den für dieses Gebäude ge-
forderten Wert nach der Wärme-
schutzverordnung vom 16. August 

*) § 9 Abs. 2 Satz 2 ist erstmals für Ausbauten und Er-
weiterungen nach § 2 Abs. 2 anzuwenden, wenn der
Anspruchsberechtigte mit der Herstellung nach dem
31. Dezember 1996 begonnen hat (§ 19 Abs. 4 EigZulG).
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1994 (BGBl. I S. 2121) um mindes-
tens 25 vom Hundert unterschreitet,
und

2. der Anspruchsberechtigte die Woh-
nung vor dem 1. Januar 2001 fertig-
gestellt oder vor diesem Zeitpunkt
bis zum Ende des Jahres der Fertig-
stellung angeschafft hat.

Dies gilt nicht bei Ausbauten und Er-
weiterungen nach § 2 Abs. 2. Der An-
spruchsberechtigte kann den Betrag nach
Satz 1 nur in Anspruch nehmen, wenn
er durch einen Wärmebedarfsausweis
im Sinne des § 12 der Wärmeschutzver-
ordnung nachweist, dass die Vorausset-
zungen des Satzes 1 Nr. 1 vorliegen.
(5) Die Kinderzulage beträgt jährlich
für jedes Kind, für das der Anspruchs-
berechtigte oder sein Ehegatte im je-
weiligen Kalenderjahr des Förderzeit-
raums einen Freibetrag für Kinder nach
§ 32 Abs. 6 des Einkommensteuergeset-
zes oder Kindergeld erhält, 1 500 Deut-
sche Mark. Voraussetzung ist, dass das
Kind im Förderzeitraum zum inländi-
schen Haushalt des Anspruchsberech-
tigten gehört oder gehört hat. Sind meh-
rere Anspruchsberechtigte Eigentümer
einer Wohnung und haben sie zugleich
für ein Kind Anspruch auf die Kinder-
zulage, ist bei jedem die Kinderzulage
zur Hälfte anzusetzen. Der Anspruchs-
berechtigte kann die Kinderzulage im
Kalenderjahr nur für eine Wohnung in
Anspruch nehmen. Der Kinderzulage
steht die Steuerermäßigung nach § 34 f
des Einkommensteuergesetzes gleich. Ab-
satz 2 Satz 4 ist entsprechend anzuwenden.
(6) Die Summe der Fördergrundbeträ-
ge nach Absatz 2 und der Kinderzula-

gen nach Absatz 5 darf die Bemes-
sungsgrundlage nach § 8 nicht über-
schreiten. Sind mehrere Anspruchsbe-
rechtigte Eigentümer der Wohnung,
darf die Summe der Beträge nach
Satz 1 die auf den Anspruchsberechtig-
ten entfallende Bemessungsgrundlage
nicht überschreiten. Bei Ausbauten und
Erweiterungen nach § 2 Abs. 2 darf die
Summe der Beträge nach Satz 1
50 vom Hundert der Bemessungsgrund-
lage, in den Fällen des Satzes 2 50 vom
Hundert der auf den Anspruchsberech-
tigten entfallenden Bemessungsgrund-
lage nicht überschreiten.*)

§ 10
Entstehung des Anspruchs 

auf Eigenheimzulage
Der Anspruch auf Eigenheimzulage
entsteht mit Beginn der Nutzung der
hergestellten oder angeschafften Woh-
nung zu eigenen Wohnzwecken, für
jedes weitere Jahr des Förderzeitraums
mit Beginn des Kalenderjahres, für das
eine Eigenheimzulage festzusetzen ist.

§ 11
Festsetzung der Eigenheimzulage

(1) Die Eigenheimzulage wird für das
Jahr, in dem erstmals die Voraussetzun-
gen für die Inanspruchnahme der Eigen-
heimzulage vorliegen, und die folgen-
den Jahre des Förderzeitraums von dem
für die Besteuerung des Anspruchs-
berechtigten nach dem Einkommen zu-

*) § 9 Abs. 6 Satz 3 ist erstmals für Ausbauten und Er-
weiterungen nach § 2 Abs. 2 anzuwenden, wenn der
Anspruchsberechtigte mit der Herstellung nach dem
31. Dezember 1996 begonnen hat (§ 19 Abs. 4 EigZulG).
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ständigen Finanzamt festgesetzt. Für
die Höhe des Fördergrundbetrags nach
§ 9 Abs. 2 und die Zahl der Kinder nach
§ 9 Abs. 5 Satz 1 und 2 sind die Ver-
hältnisse bei Beginn der Nutzung der
hergestellten oder angeschafften Woh-
nung zu eigenen Wohnzwecken maß-
geblich. Liegen die Voraussetzungen für
die Inanspruchnahme der Eigenheimzu-
lage erst zu einem späteren Zeitpunkt
vor, sind die Verhältnisse zu diesem
Zeitpunkt maßgeblich. Die Festsetzungs-
frist für die Eigenheimzulage endet
nicht vor Ablauf der Festsetzungsfrist
für die Einkommensteuer der nach § 5
maßgebenden Jahre. Ist der Ablauf der
Festsetzungsfrist nach Satz 4 hinausge-
schoben, verlängert sich die Festset-
zungsfrist für die folgenden Jahre des
Förderzeitraums um die gleiche Zeit.
(2) Haben sich die Verhältnisse für die
Höhe des Fördergrundbetrags nach § 9
Abs. 2 oder die Zahl der Kinder nach
§ 9 Abs. 5 Satz 1 und 2, die bei der
zuletzt festgesetzten Eigenheimzulage
zugrunde gelegt worden sind, geändert,
ist die Eigenheimzulage neu festzuset-
zen (Neufestsetzung). Neu festgesetzt
wird mit Wirkung ab dem Kalenderjahr,
für das sich die Abweichung bei der
Eigenheimzulage ergibt.
(3) Entfallen die Voraussetzungen nach
den §§ 1, 2, 4 und 6 während eines Jah-
res des Förderzeitraums und kann der
Anspruchsberechtigte die Eigenheimzu-
lage nicht mehr in Anspruch nehmen,
ist die Festsetzung mit Wirkung ab dem
folgenden Kalenderjahr aufzuheben. Lie-
gen die Voraussetzungen für die Inan-
spruchnahme erneut vor, ist Absatz 1
entsprechend anzuwenden.

(4) Der Bescheid über die Festsetzung
der Eigenheimzulage ist aufzuheben
oder zu ändern, wenn nachträglich be-
kannt wird, dass der Gesamtbetrag der
Einkünfte in den nach § 5 maßgeben-
den Jahren insgesamt die Einkunfts-
grenze über- oder unterschreitet.
(5) Materielle Fehler der letzten Fest-
setzung können durch Neufestsetzung
oder durch Aufhebung der Festsetzung
beseitigt werden. Neu festgesetzt wird
mit Wirkung ab dem Kalenderjahr, in
dem der Fehler dem Finanzamt bekannt
wird, bei einer Aufhebung oder einer
Neufestsetzung zuungunsten des An-
spruchsberechtigten jedoch frühestens
mit Wirkung ab dem Kalenderjahr, in
dem das Finanzamt aufhebt oder neu
festsetzt. Bei der Neufestsetzung oder
Aufhebung der Festsetzung nach Satz 1
ist § 176 der Abgabenordnung entspre-
chend anzuwenden; dies gilt nicht für
ein Kalenderjahr, das nach der Verkün-
dung der maßgeblichen Entscheidung ei-
nes obersten Gerichts des Bundes beginnt.
(6) Sind mehrere Anspruchsberechtigte
Eigentümer einer Wohnung, kann die
Bemessungsgrundlage nach § 8 und § 9
Abs. 3 gesondert und einheitlich festge-
stellt werden. Die für die gesonderte
Feststellung von Einkünften nach § 180
Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe a der Abgaben-
ordnung geltenden Vorschriften sind
entsprechend anzuwenden. Bei Ehegat-
ten, die gemeinsam Eigentümer einer
Wohnung sind, ist die Festsetzung der
Zulage für Jahre des Förderzeitraums,
in denen die Voraussetzungen des § 26
Abs. 1 des Einkommensteuergesetzes
vorliegen, zusammen durchzuführen.
Die Eigenheimzulage ist neu festzuset-
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zen, wenn die Voraussetzungen des § 26
Abs. 1 des Einkommensteuergesetzes
während des Förderzeitraums entfallen
oder eintreten.

§ 12
Antrag auf Eigenheimzulage

(1) Der Antrag auf Eigenheimzulage ist
nach amtlichem Vordruck zu stellen und
eigenhändig zu unterschreiben.
(2) Der Anspruchsberechtigte ist ver-
pflichtet, dem zuständigen Finanzamt
unverzüglich eine Änderung der Ver-
hältnisse mitzuteilen, die zu einer Min-
derung oder dem Wegfall der Eigen-
heimzulage führen.

§ 13
Auszahlung

(1) Für das Jahr der Bekanntgabe des
Bescheids und die vorangegangenen
Jahre ist die Eigenheimzulage innerhalb
eines Monats nach Bekanntgabe des
Bescheids, für jedes weitere Jahr des
Förderzeitraums am 15. März auszu-
zahlen. Ergibt sich aufgrund der Neu-
festsetzung eine Erhöhung der Eigen-
heimzulage, ist der Unterschiedsbetrag
innerhalb eines Monats nach Bekannt-
gabe des Bescheids auszuzahlen. Ist die
Eigenheimzulage nach § 11 Abs. 6
Satz 3 für beide Ehegatten zusammen
festgesetzt worden, wirkt die Auszah-
lung der Eigenheimzulage an einen
Ehegatten auch für und gegen den ande-
ren Ehegatten; dies gilt auch, wenn die
Eigenheimzulage nach der Auszahlung
nach § 11 Abs. 6 Satz 4 neu festgesetzt
wird.

(2) Die Eigenheimzulage ist aus den
Einnahmen an Einkommensteuer aus-
zuzahlen.

§ 14
Rückforderung

Ergibt sich aufgrund der Neufestset-
zung eine Minderung der Eigenheim-
zulage oder wird die Festsetzung aufge-
hoben, sind überzahlte Beträge inner-
halb eines Monats nach Bekanntgabe
des Bescheids zurückzuzahlen.

§ 15
Anwendung der Abgabenordnung

(1) Die für Steuervergütungen gelten-
den Vorschriften der Abgabenordnung
sind entsprechend anzuwenden. Dies
gilt nicht für § 163 der Abgabenord-
nung. In öffentlich-rechtlichen Streitig-
keiten über die aufgrund dieses Geset-
zes ergehenden Verwaltungsakte der Fi-
nanzbehörden ist der Finanzrechtsweg
gegeben.
(2) Für die Verfolgung einer Straftat
nach § 263 des Strafgesetzbuches, die
sich auf die Eigenheimzulage bezieht,
sowie die Begünstigung einer Person,
die eine solche Straftat begangen hat,
gelten die Vorschriften der Abgabenord-
nung über die Verfolgung von Steuer-
straftaten entsprechend.

§ 16
Ertragsteuerliche Behandlung 

der Eigenheimzulage
Die Eigenheimzulage gehört nicht zu
den Einkünften im Sinne des Einkom-
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mensteuergesetzes. Sie mindert nicht
die steuerlichen Herstellungs- und An-
schaffungskosten.

§ 17
Eigenheimzulage bei Anschaffung

von Genossenschaftsanteilen
Der Anspruchsberechtigte kann die
Eigenheimzulage einmal für die An-
schaffung von Geschäftsanteilen in Hö-
he von mindestens 10 000 Deutsche Mark
an einer nach dem 1. Januar 1995 in das
Genossenschaftsregister eingetragenen
Genossenschaft (Genossenschaftsantei-
le) in Anspruch nehmen. Voraussetzung
ist, dass die Satzung der Genossenschaft
unwiderruflich den Genossenschafts-
mitgliedern, die Förderung erhalten, das
vererbliche Recht auf Erwerb des Ei-
gentums an der von ihnen zu Wohn-
zwecken genutzten Wohnung für den
Fall einräumt, dass die Mehrheit der in
einem Objekt wohnenden Genossen-
schaftsmitglieder der Begründung von
Wohnungseigentum und Veräußerung
der Wohnungen schriftlich zugestimmt
hat. Bemessungsgrundlage ist die ge-
leistete Einlage. Der Fördergrundbetrag
beträgt jährlich 3 vom Hundert der Be-
messungsgrundlage, höchstens 2 400
Deutsche Mark für jedes Jahr, in dem
der Anspruchsberechtigte die Genos-
senschaftsanteile inne hat. Die Kinder-
zulage beträgt für jedes Kind, für das
die Voraussetzungen des § 9 Abs. 5 Satz
1 und 2 vorliegen, jährlich 500 Deut-
sche Mark; haben beide Elternteile
zugleich für ein Kind Anspruch auf die
Kinderzulage, ist bei jedem die Kinder-
zulage zur Hälfte anzusetzen.*) Die

Summe der Fördergrundbeträge und der
Kinderzulagen darf die Bemessungs-
grundlage nicht überschreiten. Der An-
spruch auf Eigenheimzulage entsteht
mit dem Jahr der Anschaffung der Ge-
nossenschaftsanteile. Im Übrigen sind
die §§ 1, 3, 5, 7 und 10 bis 16 entspre-
chend anzuwenden.

§ 18
Ermächtigung

Das Bundesministerium der Finanzen
wird ermächtigt, den Wortlaut dieses
Gesetzes in der jeweils geltenden Fas-
sung satzweise nummeriert mit neuem
Datum, unter neuer Überschrift und in
neuer Paragraphenfolge bekanntzu-
machen und dabei Unstimmigkeiten des
Wortlauts zu beseitigen, und im Einver-
nehmen mit den obersten Finanzbehör-
den der Länder den Vordruck für den
nach § 12 Abs. 1 vorgesehenen Antrag
zu bestimmen.

§ 19
Anwendungsbereich

(1) Dieses Gesetz ist erstmals anzu-
wenden, wenn der Anspruchsberechtig-
te im Fall der Herstellung nach dem
31. Dezember 1995 mit der Herstellung
des Objekts begonnen oder im Fall der
Anschaffung die Wohnung oder die Ge-
nossenschaftsanteile nach dem 31. De-

*) § 17 Satz 5 in der Fassung des Gesetzes vom
24. März 1999 (BGBl. I S. 402) ist erstmals anzuwen-
den, wenn der Anspruchsberechtigte nach dem 
31. Dezember 1998 einer Genossenschaft beigetreten
ist (§ 19 Abs. 6 EigZulG).
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zember 1995 aufgrund eines nach die-
sem Zeitpunkt rechtswirksam abge-
schlossenen obligatorischen Vertrags oder
gleichstehenden Rechtsakts angeschafft
hat.
(2) Das Gesetz kann auf Antrag des
Anspruchsberechtigten auch angewandt
werden, wenn der Anspruchsberechtigte
1. die Wohnung als Mieter aufgrund

einer Veräußerungspflicht des Woh-
nungsunternehmens nach § 5 des Alt-
schuldenhilfe-Gesetzes anschafft und
der Zeitpunkt des zugrundeliegenden
rechtswirksam abgeschlossenen ob-
ligatorischen Vertrags oder gleich-
stehenden Rechtsakts nach dem
28. Juni 1995 liegt oder

2. im Fall der Herstellung nach dem
26. Oktober 1995 mit der Herstel-
lung des Objekts begonnen oder im
Fall der Anschaffung die Wohnung
nach dem 26. Oktober 1995 auf-
grund eines nach diesem Zeitpunkt
rechtswirksam abgeschlossenen obli-
gatorischen Vertrags oder gleichste-
henden Rechtsakts angeschafft hat.

Stellt der Anspruchsberechtigte den An-
trag nach Satz 1, finden die §§ 10 e,
10 h und 34 f des Einkommensteuerge-
setzes keine Anwendung. Der Antrag ist
unwiderruflich. Er ist ausgeschlossen,
wenn der Anspruchsberechtigte für das
Objekt in einem Jahr Abzugsbeträge
nach § 10 e Abs. 1 bis 5 oder § 10 h des
Einkommensteuergesetzes, die Steuer-
ermäßigung nach § 34 f des Einkom-
mensteuergesetzes in Anspruch genom-
men oder für Veranlagungszeiträume
nach dem Veranlagungszeitraum 1994
Aufwendungen nach § 10 e Abs. 6 oder

§ 10 h Satz 3 des Einkommensteuerge-
setzes abgezogen hat.
(3) § 5 Satz 1 bis 3 in der Fassung des
Gesetzes vom 22. Dezember 1999
(BGBl. I S. 2671) ist erstmals anzuwen-
den, wenn der Anspruchsberechtigte im
Fall der Herstellung nach dem 31. De-
zember 1999 mit der Herstellung des
Objekts begonnen oder im Fall der An-
schaffung die Wohnung oder die Ge-
nossenschaftsanteile nach dem 31. De-
zember 1999 aufgrund eines nach die-
sem Zeitpunkt rechtswirksam abge-
schlossenen obligatorischen Vertrags oder
gleichstehenden Rechtsakts angeschafft
hat.
(4) § 9 Abs. 2 Satz 2 und Abs. 6 Satz 3
ist erstmals für Ausbauten und Erwei-
terungen nach § 2 Abs. 2 anzuwenden,
wenn der Anspruchsberechtigte mit der
Herstellung nach dem 31. Dezember
1996 begonnen hat.
(5) Als Beginn der Herstellung gilt bei
Objekten, für die eine Baugenehmigung
erforderlich ist, der Zeitpunkt, in dem
der Bauantrag gestellt wird; bei bau-
genehmigungsfreien Objekten, für die
Bauunterlagen einzureichen sind, der
Zeitpunkt, in dem die Bauunterlagen
eingereicht werden.
(6) § 17 Satz 5 in der Fassung des Ge-
setzes vom 24. März 1999 (BGBl. I
S. 402) ist erstmals anzuwenden, wenn
der Anspruchsberechtigte nach dem
31. Dezember 1998 einer Genossen-
schaft beigetreten ist.
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Diese Druckschrift wird im
Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit
des Finanzministeriums des Lan-
des Nordrhein-Westfalen heraus-
gegeben. Sie darf weder von
Parteien noch von Wahlbewer-
bern oder Wahlhelfern während
eines Wahlkampfes zum Zwecke
der Wahlwerbung verwendet
werden. Dies gilt für die Land-
tags-, Bundestags- und Kom-
munalwahlen sowie auch für
die Wahl der Mitglieder des
Europäischen Parlaments. Miss-
bräuchlich ist insbesondere die
Verteilung auf Wahlveranstal-
tungen, an Informationsständen
der Parteien sowie das Einle-
gen, Aufdrucken oder Aufkle-
ben parteipolitischer Informa-

tionen oder Werbemittel. Unter-
sagt ist gleichfalls die Weiterga-
be an Dritte zum Zwecke der
Wahlwerbung. 

Unabhängig davon, wann, auf
welchem Weg und in welcher
Anzahl diese Schrift dem Emp-
fänger zugegangen ist, darf sie
auch ohne zeitlichen Bezug zu
einer bevorstehenden Wahl nicht
in einer Weise verwendet werden,
die als Parteinahme der Landes-
regierung zu Gunsten einzelner
politischer Gruppen verstanden
werden könnte. 

Erlaubt ist es jedoch den Partei-
en, diese Informationsschrift
zur Unterrichtung ihrer Mitglie-
der zu verwenden. 
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HERAUSGEBER Finanzministerium des Landes Nordrhein-Westfalen, Presse- 
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